
67. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 30. Oktober 2013 Nummer 31

Glied.- Datum I n h a l t  Seite
 Nr.

203013  17. 10. 2013  Berichtigung der Dritten Verordnung zur Änderung der Ausbildungsverordnung gehobener nicht-
technischer Dienst Bachelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  574

203015  14. 10. 2013  Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
gehobenen technischen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  574

20303  15. 10. 2013  Verordnung zur Änderung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  576

2122  20.  9. 2013  Wahlordnung für die Wahl zu den Kammerversammlungen der Heilberufskammern  . . . . . . . . . . . . . .  577

75  15. 10. 2013  Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Energierechts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  582

75  15. 10. 2013  Verordnung  zur Zuweisung weiterer Aufgaben an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  582

7830  15. 10. 2013  Verordnung zur Neuregelung der Zuständigkeiten nach der Bundes-Tierärzteordnung (Zuständig-
keitsverordnung Bundes-Tierärzteordnung – BTOZustVO)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  582

822  17.  7. 2013  Zweiter Nachtrag zur Änderung der Regelung der Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 
der Selbstverwaltungsorgane und der von den Selbstverwaltungsorganen gebildeten Ausschüsse der 
 Unfallkasse Nordrhein-Westfalen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  583

 18. 10. 2013  5. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln, im Gebiet 
der Stadt Bergheim   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  583

G 3229573

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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203013

Berichtigung der Dritten Verordnung 
zur Änderung der Ausbildungsverordnung 

gehobener nichttechnischer Dienst Bachelor 
Vom 17. Oktober 2013

Die Dritte Verordnung zur Änderung der Ausbildungs-
verordnung gehobener nichttechnischer Dienst Bachelor 
vom 17. August 2013 (GV. NRW. S.  551) wird wie folgt 
berichtigt:

In Artikel 1 Nummer 1 zu § 2 Absatz 2 werden die Wör-
ter „Nummer 1 und 3“ durch die Wörter „Nummer 2 und 
3“ ersetzt.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2013

Ministerium
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

M n i c h

– GV. NRW. 2013 S. 574

203015

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 

für die Laufbahn des gehobenen 
technischen Dienstes in der Staatlichen 

Arbeitsschutzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 14. Oktober 2013

Auf Grund des § 6 Absatz 2 Landesbeamtengesetzes vom 
21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) verordnet das Ministe-
rium für Arbeit, Integration und Soziales im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
und dem Finanzministerium:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S.  953), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. 
November 2012 (GV. NRW. S.  660) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1.  § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Dabei soll insbesondere auf die Vermittlung einer 
umfassenden Qualifi kation und die Entwicklung ei-
nes ausgeprägten Verantwortungsbewusstseins Wert 
gelegt werden.“

 2.  § 2 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2. mindestens das Abschlusszeugnis eines zu einem 
Bachelorgrad oder einer entsprechenden Qualifi kation 
führenden Studiums an einer Fachhochschule, einer 
Universität, einer technischen Hochschule, einer Be-
rufsakademie odereiner anderen gleichstehenden 
Hochschule in einer technischen Fachrichtung besitzt.“

 3.  § 3 wird wie folgt geändert: 

 a)   In Absatz  1 Satz  2 wird das Wort „bestimmte“ 
durch das Wort „bestimmten“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „Dip-
lom- oder Bachelorprüfung“ durch die Wörter 
„Prüfung im Sinne des § 2 Absatzes 2 Nummer 2“ 
ersetzt.

 c)   In Absatz 2 Nummer 4 werden nach den Wörtern 
„Nachweise der“ die Wörter „Fachhochschulreife, 
fachgebundenen oder allgemeinen“ eingefügt und 
die Wörter „Hochschulen (Diplomprüfungen, Ba-
chelorprüfungen)“ durch das Wort „Einrichtun-
gen“ ersetzt.

 4.   In § 7 wird die Angabe „18“ durch die Angabe „15“ 
ersetzt.

 5.   In § 8 Absatz 3 werden nach dem Wort „führen“ die 
Wörter „bis zur Beendigung des Vorbereitungsdiens-
tes“ eingefügt.

 6.  § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die theoretische Ausbildung erfolgt nach dem 
Musterausbildungsplan in den Ausbildungsbehörden 
und in zentralen Lehrgängen.“

 7.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

   „Die Ausbildungsleitung überwacht die Einhal-
tung des Ausbildungsplans, organisiert und führt 
die zentralen Lehrgänge durch und betreut die 
Anwärter während der Ausbildungszeit.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Die Leitung der Ausbildungsbehörde be-
stimmt geeignete Beamte des höheren oder ge-
hobenen technischen Dienstes der Staatlichen 
 Arbeitsschutzverwaltung zu Ausbildern. Diese 
Personen unterstützen den Ausbildungsbeauf-
tragten und überwachen insbesondere die Einhal-
tung des Ausbildungsplans.“

 8.  § 11 wird wie folgt  geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Bei Sonderurlaub, Krankheit, Beschäfti-
gungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz, El-
ternzeit und bei sonstigen Zeiten einer Nicht-
beschäftigung von mehr als 30 Arbeitstagen 
innerhalb des Vorbereitungsdienstes mit Ausnah-
me des Erholungsurlaubs oder von mehr als zehn 
Arbeitstagen während der zentralen Lehrgänge, 
kann die Ausbildung angemessen verlängert wer-
den.“

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Erholungsurlaub darf für Zeiträume wäh-
rend zentraler Lehrgänge nur im Ausnahmefall 
nach Abstimmung mit der Ausbildungsleitung ge-
währt werden.“

 9.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „dreieinhalb“ durch 
das Wort „drei“ ersetzt.

  bb)  In Satz  5 wird die Angabe „16“ durch das 
Wort „sechs“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 wird die Angabe „6“ durch das Wort 
„fünf“ ersetzt.

  bb)  In Satz  4 werden die Wörter „den Betroffe-
nen“ durch die Wörter „dem betroffenen An-
wärter“ ersetzt.

10.   In § 14 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „und“ 
die Wörter „in Abstimmung mit der Ausbildungslei-
tung die“ eingefügt.

11.  Die §§ 15 bis 18 werden wie folgt gefasst:

 „§ 15 
 Klausuren

  Die Anwärter werden zu den Inhalten der fachlichen 
Themen 2.1 bis 2. 9 des Musterausbildungsplans in 
insgesamt vier Klausuren von jeweils drei Stunden 
Dauer geprüft. Diese Klausuren werden anonym und 
zeitnah im Anschluss an die jeweiligen Ausbildungs-
lehrgänge durchgeführt. Die Ausbildungsleitung legt 
die Klausurvorschläge dem Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses vor, der die Klausuraufgaben im Einverneh-
men mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
festlegt.

 § 16 
 Aufsicht bei den Klausuren

  (1) Die Ausbildungsleitung bestimmt die aufsicht-
führende Person (Aufsicht). Der Aufsicht sind die 
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Aufgaben durch den Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses, bei dessen Verhinderung durch die Ausbildungs-
leitung, in einem versiegelten Umschlag zu überge-
ben. Die Aufsicht öffnet den Umschlag zu Beginn der 
Klausur in Gegenwart der Anwärter.

  (2) Der Verlauf der Klausur richtet sich nach den 
Vorgaben der Anlage 4c*.

 § 17 
 Bewertung der Klausuren

  (1) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses bewer-
ten die Klausuren unabhängig voneinander und le-
gen das jeweilige Klausurergebnis fest. Weichen die 
Bewertungen voneinander ab, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses dokumentiert die Prüfungsergebnisse in den 
Klausurzeugnissen und übersendet diese der Ausbil-
dungsleitung. In den Klausurzeugnissen ist der Ge-
samtpunktwert nach §  20 anzugeben. Ein Mitglied 
des Prüfungsausschusses eröffnet und erläutert dem 
Prüfl ing das Prüfungsergebnis in Anwesenheit der 
Ausbildungsleitung.

  (2) Bei der Bewertung der Prüfungsleistung sind ne-
ben der inhaltlichen Richtigkeit und dem Aufbau, 
die äußere Form und der sprachliche Ausdruck zu 
berücksichtigen. Die Bewertung ist zu begründen.

  (3) Wird eine Klausur  ohne triftige Entschuldigung 
nicht abgeliefert, so gilt sie als mit „ungenügend“ (0 
Punkte) bewertet.

  (4) Die Klausuren und die Klausurzeugnisse werden 
zur Ausbildungsakte genommen.

 § 18 
 Fachpraktische Arbeit

  (1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungsdienstes 
erstellen die Anwärter eine fachpraktische Arbeit. 
Die Aufgabenstellung der fachpraktischen Arbeit 
umfasst die fachliche und rechtliche Bearbeitung ei-
nes Dienstgeschäftes aus dem Vollzug der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung. Die fachpraktische Arbeit  
wird von den Anwärtern in Form eines schriftlichen 
Vermerks, bestehend aus einer Sachverhaltsbeschrei-
bung, einer fachlichen und rechtlichen Bewertung 
des Sachverhaltes und einer begründeten Entschei-
dung, erstellt. Die fachpraktische Arbeit soll dem 
Anwärter ermöglichen zu zeigen, dass er Sachverhal-
te der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung fachlich 
und rechtlich einordnen, bewerten und die dazuge-
hörige Entscheidung begründen kann.

  (2) Die Aufgabenstellung der fachpraktischen Arbeit 
wird durch den Prüfungsausschuss gestellt. Die Aus-
bildungsleitung legt die Gestaltungsrichtlinien für 
die fachpraktische Arbeit fest.

  (3) Die Bearbeitungszeit für die fachpraktische Ar-
beit beträgt drei Tage.

  (4) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses bewer-
ten die fachpraktische Arbeit unabhängig voneinan-
der und legen einvernehmlich das Ergebnis fest. Wei-
chen die Bewertungen voneinander ab, so 
entscheidet der gesamte Prüfungsausschuss.

  (5) Bei der Bewertung sind insbesondere die rechtli-
che Einordnung des Sachverhaltes, der systematische 
Aufbau und die Nachvollziehbarkeit der Entschei-
dung zu berücksichtigen. Die Bewertung ist zu be-
gründen. § 17 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

  (6) Dem Anwärter ist Gelegenheit zu geben, die Be-
wertung der schriftlichen fachpraktischen Arbeit mit 
einem der Prüfer in Anwesenheit der Ausbildungslei-
tung zu besprechen.

  (7) Ist die fachpraktische Arbeit mit „mangelhaft“ 
oder schlechter beurteilt, so ist dem Anwärter eine 
neue Aufgabenstellung für eine fachpraktische Ar-
beit zu geben. Wird auch diese mit „mangelhaft“ 
oder schlechter beurteilt, gilt die Rechtsfolge des 
§ 22 Absatz 4 Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 
(BGBl. I S. 1010), das durch Artikel 15 Absatz 16 des 

Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geän-
dert worden ist.“

12.  § 19 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

  „Der Ausbildungsbeauftragte gibt das Zeugnis dem 
Anwärter zur Kenntnis und übersendet es spätestens 
zwei Monate vor Beendigung des Vorbereitungs-
dienstes der Ausbildungsleitung, die es zur Ausbil-
dungsakte nimmt.“

13.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  2 wird das Wort „Leistung“ 
durch das Wort „Leistungsnachweise“ und das 
Wort „Hausarbeit“ durch die Wörter „fachprakti-
sche Arbeit“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 wird das Wort „Prüfl ingen“ durch das 
Wort „Anwärtern“ ersetzt und folgender Satz an-
gefügt: „Hierfür sind sie zehn Arbeitstage vor Be-
ginn der mündlichen Prüfung von anderen Aufga-
ben freizustellen.“

14.   In §  24 wird das Wort „Prüfl ing“ durch das Wort 
„Anwärter“ ersetzt.

15.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Prüfl inge“ 
durch das Wort „Anwärter“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 und 3 wird jeweils das Wort „Prüf-
ling“ durch das Wort „Anwärter“ ersetzt.

16.   In § 26 Absatz 1 wird das Wort „Prüfl ing“ durch das 
Wort „Anwärter“ ersetzt.

17.   In §  27 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 wird jeweils 
das Wort „Hausarbeit“ durch die Wörter „fachprak-
tischen Arbeit“ ersetzt.“

18.   In §  28 Absatz  1 werden nach dem Wort „aus“ die 
Wörter „und sendet eine Durchschrift an die Ausbil-
dungsbehörde“ eingefügt.

19.  § 32 wird wie folgt gefasst:

 „§ 32 
 Ausbildungsakte

  Die Ausbildungsakte wird bei der Ausbildungslei-
tung geführt und zehn Jahre nach Ende des Vorberei-
tungsdienstes vernichtet. Zur Geltendmachung oder 
Verteidigung rechtlicher Interessen kann Antragstel-
lern die Einsicht in die sie betreffende Ausbildungs-
akte gewährt werden. Der schriftliche Antrag auf 
persönliche Einsichtnahme in die Ausbildungsakte 
ist an die die Ausbildungsakte führende Stelle zu 
richten.“

20.  § 33 wird wie folgt gefasst:

 „§ 33 
 Inkrafttreten

 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.“

21.  Die §§ 34 und 35 werden aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2013 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Oktober 2013

* Von einem Abdruck der Anlagen 1 bis 8 wurde abgese-
hen; die verbindlichen Anlagen sind nur in der elektro-
nischen Form des entsprechenden Gesetz- und Verord-
nungsblattes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. 
NRW.) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(SGV. NRW.) veröffentlicht (http://www.mik.nrw.de).

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Guntram  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2013 S. 574
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20303

Verordnung zur Änderung der 
Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW

Vom 15. Oktober 2013

Auf Grund des § 73, des § 74 und des § 76 Absatz 1 und 2 
des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. 
NRW. S. 224), von denen § 73 durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) geändert worden 
ist, und des § 4 Absatz 1 Satz 1 des Landesrichtergeset-
zes vom 29. März 1966 (GV. NRW. S. 217), zuletzt geän-
dert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 21. April 2009 
(GV. NRW. S. 224), wird verordnet:

Artikel 1

Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. 
Januar 2012 (GV. NRW. S.  2, ber. S.  92) wird wie folgt 
geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe zu §  19 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 19a Finanzielle Abgeltung von Mindesturlaub 
bei Beendigung des Beamtenverhältnisses“.

 b)   Nach der Angabe zu §  20 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 20a Urlaubsansparung zur Kinderbetreuung“.

 2.   In § 10 Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefügt:

  „Diese Obergrenze gilt nicht für eine Tätigkeit als 
Tagespfl egeperson im Sinne von § 23 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl.  I 
S.  1163) in der jeweils geltenden Fassung, sofern 
nicht mehr als fünf Kinder in Kindertagespfl ege be-
treut werden.“

 3.   In §  13 Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „mit 
Dienstbezügen“ gestrichen und die Wörter „mit An-
wärterbezügen“ durch die Wörter „auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst“ ersetzt.

 4.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der jährliche Erholungsurlaub beträgt bei 
regelmäßiger Verteilung der Arbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche 30 Arbeitstage. Er be-
trägt während eines Beamtenverhältnisses auf 
Widerruf zur Ableistung eines Vorbereitungs-
dienstes 27 Arbeitstage. Wird der Vorbereitungs-
dienst nach Satz 2 im ständigen Wechselschicht- 
oder Schichtdienst abgeleistet, beträgt der 
Erholungsurlaub 28 Arbeitstage.“

 b)   In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefügt:

   „Für Fälle, in welchen das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst im laufenden 
Monat endet und das Beamtenverhältnis auf Pro-
be beginnt, besteht bereits ab diesem Monat An-
spruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs nach 
§ 18 Abs. 2 Satz 1.“

 c)  Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

 5.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 wird das Wort „zwölf“ durch die An-
gabe „15“ ersetzt.

 b)  In Absatz 4 werden die Sätze 3 bis 6 aufgehoben.

 c)   In dem neuen Satz 3 werden nach dem Wort „So-
zialgesetzbuch“ die Wörter „– Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047) 
in der jeweils geltenden Fassung“ und nach dem 
Wort „Arbeitszeitverordnung“ die Wörter „vom 4. 
Juli 2006 (GV. NRW. S. 335) in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

 6.  Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

 „§ 19a
 Finanzielle Abgeltung von Mindesturlaub bei 
 Beendigung des Beamtenverhältnisses

  (1) Bei Beendigung des Beamtenverhältnisses ist der 
krankheitsbedingt ganz oder teilweise nicht in An-
spruch genommene Mindesturlaub von 20 Arbeitsta-
gen pro Urlaubsjahr, der zu diesem Zeitpunkt nach 
§ 19 Absatz 2 nicht verfallen ist, von Amts wegen ab-
zugelten. Gleiches gilt für nicht beanspruchten Zu-
satzurlaub nach § 125 Absatz 1 Satz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch. Dem Mindesturlaub von 
20 Arbeitstagen liegt eine Fünf-Tage-Woche zugrun-
de. §  23 Absatz  1 und 2 gilt entsprechend. Im Ur-
laubsjahr bereits gewährte Urlaubstage sind vom 
Mindesturlaubsanspruch und von einem Zusatzur-
laubsanspruch nach § 125 Absatz 1 Satz 1 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch für dieses Jahr in Ab-
zug zu bringen, unerheblich ob diese in Abrechnung 
von Urlaubsansprüchen auch für andere Jahre ge-
nommen wurden. § 18 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 8 
fi ndet keine Anwendung. Darüber hinausgehende et-
waige Erholungsurlaubs- oder Zusatzurlaubsan-
sprüche werden nicht abgegolten. Entsprechend ent-
steht ein fi nanzieller Abgeltungsanspruch auch zum 
Zeitpunkt des Eintritts in Freistellungsphasen un-
mittelbar vor Beendigung des Beamtenverhältnisses.

  (2) Der Abgeltungsbetrag pro nicht genommenem 
Urlaubstag entspricht dem anteiligen Bruttobezug 
eines Arbeitstages. Die Höhe der Abgeltung bemisst 
sich nach dem Durchschnitt der Bruttobesoldung der 
letzten drei Monate vor Beendigung des Beamten-
verhältnisses beziehungsweise vor Beginn einer Frei-
stellungsphase vor Beendigung des Beamtenverhält-
nisses. Für die Berechnung ist die Summe dieser 
Bruttobezüge durch 13 (Wochenzahl des Quartals) 
und der sich hieraus ergebende Betrag durch die An-
zahl der regelmäßigen Arbeitstage pro Woche zu di-
vidieren und anschließend mit der Anzahl der nach 
Absatz 1 abzugeltenden Urlaubstage zu multiplizie-
ren.

  (3) Der Abgeltungsanspruch verjährt in der regelmä-
ßigen Verjährungsfrist von drei Jahren, beginnend 
mit dem Schluss des Jahres, in dem das Beamten-
verhältnis beendet wird beziehungsweise die Frei-
stellungsphase vor Beendigung des Beamtenverhält-
nisses beginnt. Der Umfang der nach Absatz  1 
abzugeltenden Urlaubstage ist von der personalak-
tenführenden Stelle durch Verwaltungsakt festzuset-
zen und der Beamtin oder dem Beamten und zeit-
gleich der für die Auszahlung der Besoldung 
zuständigen Stelle schriftlich mitzuteilen.“

 7.  Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:

 „§ 20a 
 Urlaubsansparung zur Kinderbetreuung

  (1) Beamtinnen und Beamte können auf Antrag den 
Erholungsurlaub nach § 18 Absatz 2, der einen Zeit-
raum von 20 Arbeitstagen im Urlaubsjahr (Mindest-
urlaub) übersteigt, ansparen, solange ihnen für min-
destens ein Kind unter zwölf Jahren die 
Personensorge zusteht. Dem Mindesturlaub von 20 
Arbeitstagen liegt eine Fünf-Tage-Woche bei ganz-
jähriger Beschäftigung zugrunde. Die §§  23 und 18 
Absatz 4 fi nden entsprechende Anwendung.

  (2) Angesparter nicht in Anspruch genommener Er-
holungsurlaub verfällt bei Wegfall der Personensorge 
zum Ende des folgenden Urlaubsjahres, jedoch spä-
testens mit Ablauf des zwölften Urlaubsjahres nach 
der Geburt des letzten Kindes, für das die Personen-
sorge zusteht. Eine zusammenhängende Inanspruch-
nahme des angesparten Erholungsurlaubs von mehr 
als 30 Arbeitstagen soll mindestens vier Monate vor-
her beantragt werden. Bei der Urlaubsgewährung 
sind dienstliche Belange zu berücksichtigen.“

 8.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

   „Gleiches gilt für die Wahrnehmung einer Bevoll-
mächtigung oder eines Beistandes gemäß §  20 
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Absatz  1 Landesdisziplinargesetz vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 624) in der jeweils gel-
tenden Fassung.“

 b)   In Absatz 3 werden nach dem Wort „Landeswas-
sergesetzes“ die Wörter „vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S.  926) in der jeweils geltenden Fassung“ 
eingefügt.

 9.   In § 26 Absatz 1 werden nach dem Wort „Arbeitneh-
merweiterbildungsgesetz“ die Wörter „vom 6. No-
vember 1984 (GV. NRW. S. 678) in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

10.   In § 27 Absatz 1 werden nach dem Wort „Hochschul-
gesetz“ die Wörter „vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

11.   In § 29 Absatz 1 werden nach dem Wort „Sonderur-
laubsgesetzes“ die Wörter „vom 31. Juli 1974 (GV. 
NRW. S. 768) in der jeweils geltenden Fassung“ ein-
gefügt.

12.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Werden Beamtinnen oder Beamte zur Wahr-
nehmung einer hauptberufl ichen Tätigkeit in öf-
fentliche zwischenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtungen oder in Verwaltungen oder öffentli-
che Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union entsandt, ist ihnen für die Dau-
er dieser Tätigkeit Urlaub unter Wegfall der 
Besoldung zu gewähren; die Entscheidung trifft 
die oberste Dienstbehörde.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Nicht entsandten Beamtinnen und Beamten 
kann zur Wahrnehmung einer hauptberufl ichen 
Tätigkeit in öffentlichen zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtungen oder in Verwaltun-
gen oder öffentliche Einrichtungen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union Urlaub un-
ter Wegfall der Besoldung bewilligt werden, wenn 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

13.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

    aaa)  In Nummer  1 werden nach dem Wort 
„Lebenspartnerschaftsgesetzes“ die 
Wörter „vom 16. Februar 2001 (BGBl. I 
S.  266) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

    bbb)  In Nummer  5 und 6 wird jeweils das 
Wort „Schwere“ gestrichen.

    ccc)  In der Nummer  6 werden nach dem 
Wort „Kalenderjahr“ die Wörter „pro 
Kind, maximal 12 Arbeitstage im Ka-
lenderjahr“ angefügt.

  bb)  Satz 5 wird aufgehoben. 

  cc)   Nach Satz 5 neu wird folgender Satz einge-
fügt: 

     „In diesen Fällen können auch halbe Ur-
laubstage gewährt werden, deren Länge sich 
nach der Hälfte der für den jeweiligen Ar-
beitstag festgesetzten regelmäßigen Arbeits-
zeit richtet.“

  dd)   In Satz 7 werden nach dem Wort „Sozialge-
setzbuch“ die Wörter „- Gesetzliche Kran-
kenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988, BGBl.  I S.  2477, 
2482) in der jeweils geltenden Fassung“ ein-
gefügt.

 b)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

   „Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit 
vom Dienst für alle medizinisch erforderlichen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Spende 
von Organen oder Geweben nach den §§ 8 und 8a 
des Transplantationsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 4. September 2007 
(BGBl. I S. 2206) in der jeweils geltenden Fassung 
ist der erforderliche Urlaub zu gewähren.“

 c)   In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Bun-
desversorgungsgesetzes“ die Wörter „vom 22. Ja-
nuar 1982 (BGBl. I S. 21) in der jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt.

 d)   In Absatz 5 wird nach dem Wort „Trennungsent-
schädigungsverordnung“ die Angabe „(TEVO)“ 
gestrichen und die Wörter „vom 29. April 1988 
GV. NRW. S.  226) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

14.   In § 34 Absatz 2 Nummer 2 werden nach der Angabe 
„(BGBl. I S. 687)“ die Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

15.   § 39 Absatz 1 Satz 5 wird aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten/Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Abweichend von § 18 Absatz 2 der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, 
ber. S.  92) beträgt der jährliche Erholungsurlaub 30 
Arbeitstage für das Urlaubsjahr 2012 bei regelmäßiger 
Verteilung der Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalender-
woche. §  23 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
fi ndet Anwendung. 

(3) Für das Urlaubsjahr 2013 erhalten Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, die nach 
§ 18 Absatz 2 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S.  2) in 2013 einen 
Urlaubsanspruch von 29 Tagen oder 30 Tagen haben, 29 
bzw. 30 Arbeitstage bei regelmäßiger Verteilung der 
Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche. § 23 der 
Freistellungs- und Urlaubsverordnung fi ndet Anwen-
dung.

Düsseldorf, den 15. Oktober 2013

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2013 S. 576

2122

Wahlordnung
für die Wahl zu den Kammerversammlungen

der Heilberufskammern
Vom 20. September 2013

Auf Grund des §  18 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 202), wird 
nach Anhörung der Heilberufskammern verordnet:

§ 1

Die Wahl zur Kammerversammlung wird von der jewei-
ligen Kammer vorbereitet und durchgeführt. Sie fi ndet 
im letzten Vierteljahr der Wahlperiode statt. Die neue 
Kammerversammlung tritt spätestens am 75. Tag nach 
der Wahl zusammen.
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§ 2

(1) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Kammer-
versammlung stellt der Hauptwahlausschuss fest.

(2) Die Zahl der in jedem Wahlkreis zu wählenden 
Bewerberinnen und Bewerber wird bei Abschluss des 
Wählerverzeichnisses von der Hauptwahlleiterin oder 
dem Hauptwahlleiter festgestellt.

§ 3

Soweit das Verhältniswahlrecht Anwendung fi ndet, ist 
bei den Berechnungen das Höchstzahlverfahren nach 
d‘Hondt zugrunde zu legen.

§ 4

(1) Wahlberechtigt zur Kammerversammlung sind alle 
Kammerangehörigen außer denjenigen, die nach §  12 
Heilberufsgesetz das Wahlrecht nicht besitzen.

(2) Die Ausübung des Wahlrechts setzt die Eintragung in 
das Wählerverzeichnis voraus. Die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis erfolgt in dem Wahlkreis, in dem die 
Berufsangehörigen ihren Beruf ausüben oder wohnen, 
soweit sie nicht berufl ich tätig sind. Bei einer Berufsaus-
übung an mehreren Orten erfolgt die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis des Wahlkreises, für den die Kammer-
angehörigen die Haupttätigkeit der Kammer angezeigt 
haben. Unterbleibt eine Anzeige, erfolgt die Zuordnung 
durch die Kammer nach Maßgabe der der Kammer 
gemeldeten Daten.

(3) Freiwillige Kammerangehörige gemäß §  2 Absatz  2 
Satz 2 Heilberufsgesetz, die wahlberechtigt sind, werden 
in das Wählerverzeichnis des Wahlkreises eingetragen, in 
dem sie vor Verlegung ihrer heilberufl ichen Tätigkeit ins 
Ausland ihren Beruf ausgeübt haben oder im Falle der 
Nichtausübung ihren Wohnsitz hatten.

(4) Die Wahlberechtigten haben eine Stimme; sie können 
ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben.

§ 5

Kammerangehörige können nur in dem Wahlkreis 
gewählt werden, in dem sie wahlberechtigt und in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind.

§ 6

Der Vorstand der Kammer bestimmt spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Wahlperiode einen Werktag als 
Wahltag. Die Wahl endet an diesem Tag um 18 Uhr. Die 
Kammer teilt der Aufsichtsbehörde den Wahltag mit.

§ 7

(1) Der Kammervorstand beruft

1.   für den Kammerbezirk einen Hauptwahlausschuss, 
der aus der Hauptwahlleiterin als Vorsitzenden oder 
dem Hauptwahlleiter als Vorsitzendem, der Stellver-
treterin oder dem Stellvertreter der Hauptwahlleite-
rin oder des Hauptwahlleiters und drei Beisitzerinnen 
oder Beisitzern besteht und

2.   für jeden Wahlkreis einen Wahlausschuss, der aus der 
Wahlleiterin als Vorsitzenden oder dem Wahlleiter als 
Vorsitzendem, der Stellvertreterin oder dem Stellver-
treter der Wahlleiterin oder des Wahlleiters und drei 
Beisitzerinnen oder Beisitzern besteht.

Für die Beisitzerinnen und Beisitzer beruft er Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter, die in einer festzulegen-
den Reihenfolge die Vertretung bei Bedarf übernehmen.

(2) Gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Wahlaus-
schüssen ist unzulässig. Mitglieder des Vorstandes der 
Kammer dürfen weder Mitglieder des Hauptwahlaus-
schusses noch eines Wahlausschusses sein.

(3) Die Mitglieder der Wahlausschüsse sind zur unpar-
teiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwie-
genheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewor-
denen Tatsachen verpfl ichtet.

(4) Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der 
Sitzungen. Sie oder er lädt die Mitglieder zu den Sitzun-
gen ein.

(5) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Sie ist von den anwesenden Mitgliedern zu unterzeich-
nen.

(6) Der Hauptwahlausschuss und der Wahlausschuss 
entscheiden mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag.

(7) Der Hauptwahlausschuss und der Wahlausschuss 
sind beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende oder 
die Stellvertretung  und mindestens zwei Beisitzerinnen 
oder Beisitzer anwesend sind.

(8) Zu den Sitzungen des Hauptwahlausschusses und 
der Wahlausschüsse haben alle Kammerangehörigen als 
Zuhörerinnen oder Zuhörer Zutritt. Zeitpunkt und Ort 
der Sitzungen hat die oder der Vorsitzende Kammeran-
gehörigen auf Anfrage mitzuteilen.

(9) Die Präsidentin oder der Präsident der Kammer 
übersendet jeder Wahlleiterin oder jedem Wahlleiter 
rechtzeitig ein Verzeichnis der Wahlberechtigten ihres 
oder seines Wahlkreises (Wählerverzeichnis).

§ 8

Spätestens fünf Monate vor der Wahl macht der Vorstand 
der Kammer öffentlich bekannt

1.  den Wahltag,

2.   Name und Anschrift der Hauptwahlleiterin oder des 
Hauptwahlleiters und der übrigen Wahlleiterinnen 
oder Wahlleiter sowie deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter und

3.  Zeit und Ort der Auslegung der Wählerverzeichnisse.

§ 9

(1) Die Kammer legt aus dem Verzeichnis der Kammer-
angehörigen für jeden Wahlkreis ein Wählerverzeichnis 
an, in das die wahlberechtigten Kammerangehörigen in 
alphabetischer Reihenfolge mit Familiennamen, Vorna-
men, privater Anschrift und – falls wegen der Verwen-
dung im Verzeichnis nach § 16 Absatz 2 Heilberufsgesetz 
oder in den Wahlvorschlägen nach §  11 Absatz  1 erfor-
derlich – berufl icher Anschrift eingetragen werden. Das 
Wählerverzeichnis muss jeweils eine zusätzliche Spalte 
für Vermerke über die Zusendung der Wahlunterlagen, 
die Stimmabgabe und für Bemerkungen enthalten.

(2) Das Wählerverzeichnis ist im jeweiligen Wahlkreis 17 
Wochen vor dem Wahltag für die Dauer von zehn 
Arbeitstagen in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr zur Ein-
sicht für die Kammerangehörigen auszulegen. Legt die 
Kammer das Wählerverzeichnis ausschließlich elektro-
nisch an, ist den Kammerangehörigen die Einsicht über 
einen Bildschirm zu ermöglichen. Satz  1 gilt entspre-
chend. In der Bekanntmachung über Zeit und Ort der 
Auslegung ist auf die Möglichkeit, gegen das Wählerver-
zeichnis Einspruch zu erheben, hinzuweisen.

(3) Kammerangehörige, die das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig halten, können innerhalb 
der Auslegungsfrist Einspruch einlegen. Der Einspruch 
ist bei dem Wahlausschuss schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der oder dem Vorsitzenden des Wahlausschus-
ses einzulegen und soll eine Begründung enthalten.

(4) Über den Einspruch entscheidet der Wahlausschuss. 
Soll dem Einspruch gegen die Eintragung einer oder 
eines anderen stattgegeben werden, ist dieser oder die-
sem vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter hat die Entscheidung 
der oder dem Einsprechenden und der oder dem Ange-
hörten innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende der 
Auslegungsfrist bekanntzugeben.

(5) Das Wählerverzeichnis ist innerhalb der Auslegungs-
zeit nach Absatz  2 zu ändern, wenn die Kammer einen 
Mangel feststellt, ein Kammermitgliedschaftsverhältnis 
begründet oder beendet oder wenn die Änderung auf 
Grund eines Einspruchs erforderlich wird. Alle Ände-
rungen sind von einer oder einem hierzu Beauftragten 
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der Kammer in der Spalte ,,Bemerkungen“ zu erläutern 
und zu unterschreiben.

(6) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter schließt das 
Wählerverzeichnis spätestens zwei Wochen nach Ende 
der Auslegungsfrist mit der Feststellung der Zahl der 
Eintragungen ab.

§ 10

Die Hauptwahlleiterin oder der Hauptwahlleiter fordert 
spätestens fünf Monate vor dem Wahltag durch öffentli-
che Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen auf und weist dabei auf ihre Voraussetzungen 
hin. Sie oder er gibt bekannt

1.   wie viele Mitglieder voraussichtlich in jedem Wahl-
kreis zu wählen sind,

2.  den Inhalt und die Form der Wahlvorschläge,

3.   wie viele Unterschriften und welche weiteren Erklä-
rungen dem Wahlvorschlag beizufügen sind und

4.   wo bis spätestens zwölf Wochen vor dem Wahltag bis 
18 Uhr die Wahlvorschläge eingereicht werden kön-
nen.

§ 11

(1) Wahlvorschläge können als Einzelwahlvorschlag oder 
in Form von Listen eingereicht werden, in denen die 
Bewerberinnen und Bewerber in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Familiennamens, Vornamens 
und ihrer Anschrift sowie der Berufsbezeichnung oder 
einer Bezeichnung nach § 33 Heilberufsgesetz sowie Art 
und Ort der Berufsausübung genannt sein müssen. Die 
Kammern können die Angabe der privaten, der berufl i-
chen oder beider Anschriften vorsehen. Die Kammern 
dürfen Bezeichnungen im Sinne des §  33 Heilberufsge-
setz hinsichtlich ihrer Anzahl beschränken. Ein Listen-
wahlvorschlag muss eine Kurzbezeichnung (Kennwort) 
enthalten, die bis zu fünf Wörter umfassen darf. Die 
Kurzbezeichnung darf nicht den Namen einer Partei im 
Sinne von Artikel 21 des Grundgesetzes oder deren 
Kurzbezeichnung enthalten. Sie darf nicht eine Ziffer, 
eine Zahl oder einen einzelnen Buchstaben enthalten. 
Die Einreichung der Wahlvorschläge kann auch auf elek-
tronischem Wege erfolgen, sofern die jeweilige Kammer 
dazu ein Verfahren entwickelt hat.

(2) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag benannt werden. In einen Wahlvor-
schlag kann nur aufgenommen werden, wer in dem 
Wahlkreis, für den der Wahlvorschlag eingereicht wird, 
zur Kammerversammlung wahlberechtigt ist und 
schriftlich seine Zustimmung erteilt hat. Die Zustim-
mung kann auch auf elektronischem Wege erteilt werden, 
sofern die jeweilige Kammer dazu ein Verfahren entwi-
ckelt hat. Die Zustimmung ist unwiderrufl ich; sie ist dem 
Wahlvorschlag beizufügen.

(3) Die Unterschriften der Wahlberechtigten sind auf 
dem Wahlvorschlag selbst oder auf einem gesonderten 
Beiblatt zu leisten. Die Unterschrift kann auch auf elekt-
ronischem Wege erfolgen, sofern die jeweilige Kammer 
dazu ein Verfahren entwickelt hat. Die Wahlberechtigten 
dürfen nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat 
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so sind 
ihre oder seine Unterschriften auf allen Wahlvorschlägen 
ungültig.

(4) Von den unterzeichnenden Personen gilt die erste als 
Vertrauensperson für den Wahlvorschlag, die zweite als 
Stellvertreterin oder Stellvertreter, sofern keine anderen 
Personen ausdrücklich benannt werden. Die Vertrauens-
person ist zur Abgabe von Erklärungen gegenüber der 
Wahlleiterin oder dem Wahlleiter und dem Wahlaus-
schuss ermächtigt.

§ 12

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft nach Ein-
gang eines Wahlvorschlages unverzüglich, ob er den 
Anforderungen des Heilberufsgesetzes und dieser Wahl-
ordnung entspricht. Werden Mängel festgestellt, teilt sie 
oder er diese der Vertrauensperson mit und fordert sie 
auf, behebbare Mängel bis zur Entscheidung über die 
Zulassung zu beseitigen. Nach der Entscheidung über 

die Zulassung ist eine Mängelbeseitigung nicht mehr 
möglich.

(2) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der in 
mehreren Wahlvorschlägen benannt ist und den Benen-
nungen schriftlich zugestimmt hat, kann nur auf dem 
Wahlvorschlag zugelassen werden, für den sie oder er 
sich binnen einer von der Wahlleiterin oder vom Wahllei-
ter festzusetzenden Frist schriftlich entscheidet. Ent-
scheidet sie oder er sich nicht innerhalb der Frist, so sind 
die Benennungen auf allen Wahlvorschlägen zu streichen.

(3) Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn

1.  die Form oder Frist nicht gewahrt ist,

2.  die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen oder

3.   die Zustimmungserklärungen der Bewerberinnen 
oder Bewerber fehlen.

§ 13

(1) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens sieben 
Wochen vor dem Wahltag über die Zulassung der Wahl-
vorschläge.

(2) Der Wahlausschuss stellt für jeden Wahlkreis die 
zugelassenen Wahlvorschläge mit den in §  11 Absatz  1 
genannten Angaben – bei Listenwahlen für die ersten 
fünf Bewerberinnen oder Bewerber – fest und gibt ihnen 
fortlaufende Nummern. Über die Nummernfolge ent-
scheidet das von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter zu 
ziehende Los.

(3) Die Entscheidung des Wahlausschusses über die 
Nichtzulassung eines Wahlvorschlages oder einzelner 
Bewerberinnen und Bewerber gibt die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter der Vertrauensperson des Wahlvorschlages 
unter Angabe der Gründe bekannt.

(4) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses kann 
die Vertrauensperson des Wahlvorschlages innerhalb von 
drei Tagen nach Bekanntgabe Einspruch einlegen, über 
den der Hauptwahlausschuss spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag entscheidet.

§ 14

Die Hauptwahlleiterin oder der Hauptwahlleiter macht 
spätestens einen Monat vor dem Wahltag öffentlich 
bekannt

1.   wie viele Bewerberinnen und Bewerber in jedem 
Wahlkreis zu wählen sind,

2.  wer wo wahlberechtigt ist,

3.   in welcher Weise das Wahlrecht ausgeübt werden 
kann,

4.   bis zu welchem Zeitpunkt der Wahlbrief bei der Wahl-
leiterin oder beim Wahlleiter eingegangen sein muss 
und

5.  die zugelassenen Wahlvorschläge.

§ 15

(1) Die Hauptwahlleiterin oder der Hauptwahlleiter be-
schafft für jeden Wahlkreis Stimmzettel von gleicher Be-
schaffenheit und Farbe.

(2) Der Stimmzettel enthält in der Reihenfolge und 
unter der Nummer ihrer Bekanntmachung die für den 
Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge mit den festge-
stellten Angaben der Einzelbewerberinnen und -bewer-
ber und der ersten fünf Bewerbungen der Listenwahl-
vorschläge einschließlich Kurzbezeichnungen. Jeder 
Wahlvorschlag erhält ein abgegrenztes Feld gleicher 
Größe und auf der rechten Seite jeweils einen Kreis für 
die Kennzeichnung der Stimmabgabe.

(3) Liegt in einem Wahlkreis nur ein gültiger Wahlvor-
schlag vor, so enthält der Stimmzettel alle Bewerbungen 
dieses Wahlvorschlages in alphabetischer Reihenfolge. 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter übersendet spätes-
tens einen Monat vor dem Wahltag allen im Wählerver-
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zeichnis und im Nachtrag zum Wählerverzeichnis 
geführten Wahlberechtigten an deren Privatanschrift

1.  einen Stimmzettel,

2.   einen verschließbaren Wahlumschlag für den Stimm-
zettel mit dem Aufdruck ,,Stimmzettel“ und

3.   einen freigemachten verschließbaren Wahlbriefum-
schlag mit der Anschrift der Wahlleiterin oder des 
Wahlleiters und der Nummer, unter der die oder der 
Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

§ 17

Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den Wahlumschlag, ver-
schließt diesen und übersendet ihn in dem Wahlbriefum-
schlag, der gleichfalls zu verschließen ist, der Wahlleite-
rin oder dem Wahlleiter so rechtzeitig, dass der 
Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

§ 18

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter sammelt die ein-
gegangenen Wahlbriefe ungeöffnet, hält sie unter Ver-
schluss und übergibt sie nach Beendigung der Wahl dem 
Wahlausschuss.

(2) Verspätet eingegangene Wahlbriefe bleiben unbe-
rücksichtigt. Sie werden von der Wahlleiterin oder vom 
Wahlleiter mit einem Vermerk über Tag und Uhrzeit des 
Eingangs versehen und ungeöffnet verpackt. Das Paket 
wird von ihr oder ihm versiegelt und verwahrt, bis die 
Vernichtung der Wahlbriefe zugelassen ist.

§ 19

(1) Nach Beendigung der Wahl vermerkt der Wahlaus-
schuss die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis oder 
erfasst diese in einem gesonderten Verzeichnis, öffnet 
sodann die Wahlbriefumschläge und legt die den Wahl-
briefumschlägen entnommenen Wahlumschläge in Wahl-
urnen. Nach Öffnung der Wahlurnen ermittelt der Wahl-
ausschuss für jeden Wahlkreis

1.   die Zahl der Wählerinnen und Wähler anhand der 
rechtzeitig eingegangenen Wahlumschläge,

2.  die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen und

3.   die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abge-
gebenen gültigen Stimmen oder im Falle der Durch-
führung der relativen Mehrheitswahl die Zahlen der 
für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abge-
gebenen gültigen Stimmen.

(2) Bei der Zählung nach Absatz 1 bleiben Stimmzettel 
mit Stimmen, die ungültig sind oder deren Gültigkeit 
zweifelhaft ist, zunächst unberücksichtigt. Über die Gül-
tigkeit dieser Stimmzettel entscheidet der Wahlaus-
schuss. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter vermerkt 
auf der Rückseite, ob sie für gültig oder für ungültig 
erklärt worden sind und fügt sie der Wahlniederschrift 
bei.

§ 20

(1) Eine Stimme ist ungültig, wenn

1.   der Stimmzettel oder der Wahlumschlag nicht von der 
Wahlleiterin oder vom Wahlleiter stammen,

2.   dem Wahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefügt 
ist,

3.   weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag 
verschlossen ist,

4.   der Wille der Wählerin oder des Wählers nicht zwei-
felsfrei erkennbar ist,

5.   der Stimmzettel einen Zusatz oder einen Vorbehalt 
enthält,

6.   bei Listenwahl mehr als eine Liste gekennzeichnet ist 
oder

7.   bei Durchführung der relativen Mehrheitswahl mehr 
Bewerberinnen und Bewerber gekennzeichnet sind, 
als für diesen Wahlkreis zu wählen sind.

(2) Die Stimmabgabe einer Wählerin oder eines Wählers 
wird nicht dadurch ungültig, dass sie oder er vor dem 
Wahltage stirbt, aus der Kammer ausscheidet oder das 
Wahlrecht verliert.

§ 21

(1) Der Wahlausschuss stellt fest, wie viele Sitze auf die 
einzelnen Wahlvorschläge entfallen und welche Bewer-
berinnen und Bewerber gewählt sind.

(2) Von der im Wahlkreis zu vergebenden Zahl der Sitze 
erhalten die einzelnen Wahlvorschläge so viele Sitze 
zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis der auf sie entfallen-
den Stimmenzahlen im Höchstzahlverfahren d‘Hondt 
zustehen (erste Zuteilungszahl). Über die Zuteilung des 
letzten Sitzes entscheidet bei gleicher Höchstzahl das 
von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter zu ziehende 
Los.

(3) Da ein Einzelwahlvorschlag nur einen Sitz erhalten 
kann, bleiben weitere sich aus den Stimmen zum Einzel-
wahlvorschlag ergebende rechnerische Sitzansprüche bei 
der Sitzverteilung nach Absatz  2 unberücksichtigt. In 
diesem Falle fi ndet eine neue Berechnung nach Absatz 2 
unter den verbleibenden Wahlvorschlägen statt.

(4) Ergibt die Berechnung nach den Absätzen 1 und 2 
mehr Sitze für einen Listenwahlvorschlag als Bewerbe-
rinnen und Bewerber auf ihm vorhanden sind, so bleiben 
die übrigen Sitze bis zum Ablauf der Wahlperiode unbe-
setzt.

(5) Die auf einen Listenwahlvorschlag entfallenden 
Sitze werden mit den Bewerberinnen und Bewerbern des 
Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung 
besetzt.

(6) Bei Durchführung der relativen Mehrheitswahl sind 
diejenigen Bewerberinnen und Bewerber gewählt, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das von der Wahlleiterin oder vom 
Wahlleiter zu ziehende Los. Die nicht zu Mitgliedern der 
Kammerversammlung gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber sind Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der 
Zahl der auf sie entfallenen Stimmen.

(7) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter übersendet die 
Niederschrift über das Wahlergebnis mit sämtlichen 
Unterlagen dem Hauptwahlausschuss.

(8) Der Hauptwahlausschuss stellt anhand der von den 
Wahlausschüssen übersandten Unterlagen das Wahler-
gebnis für den Kammerbereich fest und teilt es dem 
Kammervorstand mit. Er ist dabei an die vom Wahlaus-
schuss getroffenen Entscheidungen gebunden, jedoch 
berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen.

(9) Die Hauptwahlleiterin oder der Hauptwahlleiter hat 
das Wahlergebnis unverzüglich öffentlich bekanntzuge-
ben und der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

§ 22

(1) Die Hauptwahlleiterin oder der Hauptwahlleiter be-
nachrichtigt die gewählten Bewerberinnen und Bewer-
ber und fordert sie auf, innerhalb von zehn Tagen 
schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.

(2) Geben die Gewählten bis zum Ablauf der gesetzten 
Frist keine Erklärung ab, so gilt die Wahl als angenom-
men. Eine Erklärung unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. 
Annahme- und Ablehnungserklärung können nicht 
widerrufen werden.

(3) Lehnt eine Gewählte oder ein Gewählter die 
Annahme der Wahl ab oder scheidet ein Mitglied aus, so 
tritt an die Stelle die nächstfolgende Bewerbung dessel-
ben Wahlvorschlages, bei Durchführung der relativen 
Mehrheitswahl das Ersatzmitglied mit der höchsten 
Stimmenzahl. Erfolgte die Wahl über einen Einzelwahl-
vorschlag oder ist der Wahlvorschlag erschöpft, so bleibt 
der Sitz unbesetzt. Die Absätze 1 und 2 fi nden entspre-
chende Anwendung.

§ 23

(1) Ein Mitglied der Kammerversammlung verliert sei-
nen Sitz bei
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1.  Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft,

2.  Verzicht oder

3.  Wegfall seiner Wählbarkeit.

Der Verzicht ist nur wirksam, wenn er dem Vorstand 
schriftlich erklärt wird; er kann nicht widerrufen wer-
den.

(2) Über den Verlust der Mitgliedschaft wird entschieden

1.   im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 im Wahlprüfungs-
verfahren und

2.   im Falle des Absatzes 1 Nummer 3 durch den Vorstand 
der Kammer.

Das Mitglied scheidet aus der Kammerversammlung mit 
der Rechtskraft der Entscheidung aus, beim Verzicht mit 
dem Eingang der Erklärung beim Vorstand.

(3) § 21 Absatz 9 gilt entsprechend.

§ 24

(1) Über die Gültigkeit der Wahl oder von Teilen der 
Wahl, über den Verlust der Mitgliedschaft sowie über die 
Rechtmäßigkeit der Feststellungen der Hauptwahlleite-
rin oder des Hauptwahlleiters nach §  22 Absatz  3 und 
des Vorstandes der Kammer nach §  23 Absatz  2 Num-
mer 2 entscheidet auf Einspruch die neugewählte Kam-
merversammlung.

(2) Die Prüfung erfolgt nur auf Einspruch. Einspruch 
gegen die Feststellungen nach §  22 Absatz  3 und §  23 
Absatz 2 Nummer 2 kann nur die oder der Betroffene, in 
den übrigen Fällen jede oder jeder wahlberechtigte 
Kammerangehörige einlegen.

(3) Ein Einspruch der oder des Betroffenen ist binnen 
zwei Wochen nach Bekanntgabe der Feststellung beim 
Vorstand der Kammer, in den übrigen Fällen zwei 
Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses, bei 
der Hauptwahlleiterin oder beim Hauptwahlleiter 
schriftlich einzureichen.

(4) Hauptwahlleiterin oder Hauptwahlleiter und Vor-
stand der Kammer haben einen Einspruch mit ihrer 
Stellungnahme der Kammerversammlung unverzüglich 
vorzulegen. Die Kammerversammlung entscheidet 
unverzüglich über den Einspruch und insoweit über die 
Gültigkeit der Wahl.

(5) Die Kammerversammlung entscheidet nach folgen-
den Grundsätzen:

1.   Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit einer 
gewählten Bewerberin oder eines gewählten Bewer-
bers für ungültig erachtet, so gilt sie oder er als nicht 
gewählt. An ihre oder seine Stelle tritt diejenige 
Bewerbung, die ihr oder ihm im Wahlvorschlag folgt.

2.   Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung oder 
Durchführung der Wahl Unregelmäßigkeiten vorge-
kommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall 
auf das Wahlergebnis im Wahlkreis von entscheiden-
dem Einfl uss gewesen sein können, so ist die Wahl 
insoweit für ungültig zu erklären.

(6) Die Entscheidung der Kammerversammlung ist der 
Person, die Einspruch erhoben hat, und dem Mitglied der 
Kammerversammlung, dessen Mitgliedschaft berührt 
wird, mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
bekanntzugeben.

§ 25

(1) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl ganz oder 
teilweise für ungültig erklärt, so ist sie insoweit zu wie-
derholen.

(2) Die Wiederholungswahl muss spätestens sechs Mo-
nate nach Eintritt der Rechtsbeständigkeit oder Rechts-
kraft der Entscheidung stattfi nden, durch die die Wahl 
für ungültig erklärt worden ist. Ist die Wahl nur teilweise 
für ungültig erklärt worden, so unterbleibt die Wieder-
holungswahl, wenn feststeht, dass innerhalb von sechs 
Monaten eine neue Kammerversammlung gewählt wird.

§ 26

(1) Die Tätigkeit der Wahlausschüsse und der Beisitze-
rinnen und Beisitzer des Hauptwahlausschusses endet 
mit der rechtsbeständigen oder rechtskräftigen Feststel-
lung des Wahlergebnisses.

(2) Die Tätigkeit der Hauptwahlleiterin oder des Haupt-
wahlleiters und der Stellvertretung endet unabhängig 
von der Wahlperiode der Kammerversammlung mit dem 
Tage der Bestellung einer neuen Hauptwahlleiterin oder 
eines neuen Hauptwahlleiters und einer neuen Stellver-
tretung.

§ 27

Die Wahlunterlagen können 60 Tage vor der Wahl der 
neuen Kammerversammlung vernichtet werden. Die 
Entscheidung trifft die Hauptwahlleiterin oder der 
Hauptwahlleiter nach Anhörung des Kammervorstandes. 
Soweit die Wahlunterlagen nicht vernichtet werden, 
übersendet sie die Hauptwahlleiterin oder der Haupt-
wahlleiter nach Beendigung der Wahlperiode versiegelt 
dem Kammervorstand zur Aufbewahrung.

§ 28

Öffentliche Bekanntmachungen nach dieser Wahlord-
nung sind in einem der durch die Kammersatzung 
bestimmten Bekanntmachungsorgane oder durch Rund-
schreiben zu veröffentlichen.

§ 29

(1) Die Anordnung einer Neuwahl der Kammerver-
sammlung ist bei der Aufsichtsbehörde schriftlich zu 
beantragen. Der Antrag muss von so vielen Kammeran-
gehörigen persönlich und handschriftlich unterschrieben 
sein, dass ihre Zahl zwei Drittel der Wahlberechtigten 
zur letzten Wahl beträgt.

(2) Ist der Antrag zulässig, bestimmt die Aufsichtsbe-
hörde im Benehmen mit dem Vorstand der Kammer bin-
nen zwei Wochen nach Eingang des Antrags den Wahltag. 
Die Wahl muss spätestens sechs Monate nach Eingang 
des Antrags stattfi nden.

§ 30

Die Kosten der Wahl trägt die Kammer.

§ 31

Diese Wahlordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung für die Wahl zu 
den Kammerversammlungen der Heilberufskammern 
vom 14. Dezember 1988 (GV. NRW. S.  498, ber. 1989 
S. 48) außer Kraft.

Düsseldorf, den 20. September 2013

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. S. 2013 S. 577
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Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 

auf dem Gebiet des Energierechts
Vom 15. Oktober 2013

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000  
(GV. NRW. S. 462), insoweit nach Anhörung der fachlich 
zuständigen Ausschüsse des Landtags, und auf Grund 
des §  36 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Energierechts vom 2. Februar 2010 (GV.
NRW S. 141) wird wie folgt geändert:

1.   In der Bezeichnung wird das Wort „Energierechts“ 
durch die Wörter „energiebedingten Klimaschutzes“ 
ersetzt. 

2.   In §  1 wird das Wort „Energiewirtschaft“ durch das 
Wort „Klimaschutz“ ersetzt.

3.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2

  Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz ist zuständige Behörde für die Ausführung

 1.  des Energieverbrauchsrelevante Produkte Gesetzes 
vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der jeweils 
geltenden Fassung,

 2.  der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung 
vom 30. Oktober 1997 (BGBl.  I S.  2616) in der 
jeweils geltenden Fassung,

 3.  der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsver-
ordnung vom 28. Mai 2004 (BGBl. I S. 1037) in der 
jeweils geltenden Fassung und

 4.  der EU-Verordnung 1222/2009 über die Kennzeich-
nung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizi-
enz und andere wesentliche Parameter (ABl. L 342 
22.12.2009, S. 46).“

4.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3

  Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein- 
Westfalen ist zuständige Behörde für die Bestätigung 
gemäß § 5 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über Heiz-
kostenabrechnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Oktober 2009 (BGBl.  I S.  3250) in der 
jeweils geltenden Fassung.“

5.  § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Das für Klimaschutz zuständige Ministerium 
berichtet der Landesregierung zum 31. Dezember 
2017 über die Erfahrungen mit der Verordnung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. Oktober 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2013 S. 582

75

Verordnung 
 zur Zuweisung weiterer Aufgaben an das 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz

Vom 15. Oktober 2013

Auf Grund des § 3 Absatz 2 in Verbindung mit dem § 2 
des LANUV-Errichtungsgesetzes vom 12. Dezember 
2006 (GV. NRW. S. 622) wird nach Anhörung des zustän-
digen Landtagsausschusses verordnet:

§ 1 
Zuweisung weiterer Aufgaben an das Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Dem Landesamt wird die Ausführung folgender Vor-
schriften übertragen:

1.   des Energieverbrauchsrelevante Produkte Gesetzes 
vom 27. Februar 2008 (BGBl.  I S.  258) in der jeweils 
geltenden Fassung,

2.   der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 
30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2616) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

3.   der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverord-
nung vom 28. Mai 2004 (BGBl.  I S.  1037) in der 
jeweils geltenden Fassung und

4.   der EU-Verordnung 1222/2009 über die Kennzeich-
nung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz 
und andere wesentliche Parameter (ABl. L 342 
22.12.2009, S. 46).

§ 2 
Inkrafttreten und Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Das für Klimaschutz zuständige Ministerium berich-
tet der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 über die 
Erfahrungen mit der Verordnung.

Düsseldorf, den 15. Oktober 2013

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

 Johannes  Re m m e l

– GV. NRW. 2013 S. 582

7830

Verordnung zur Neuregelung der Zuständigkeiten 
nach der Bundes-Tierärzteordnung 

(Zuständigkeitsverordnung 
Bundes-Tierärzteordnung – BTOZustVO)

Vom 15. Oktober 2013

Auf Grund des § 13 Absatz 6 der Bundes-Tierärzteord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
November 1981 (BGBl. I S. 1193) in Verbindung mit § 5 
Absatz  3 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), der zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S.  462) geändert 
worden ist, verordnet die Landesregierung nach Anhö-
rung des zuständigen Landtagsausschusses für Klima-
schutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz: 

§ 1

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz ist zuständige Behörde nach § 13 Absatz 2 und 3 
Bundes-Tierärzteordnung.
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§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung ist der 
Landesregierung bis zum 31. Dezember 2018 zu berich-
ten.

(3) Die Verordnung über Zuständigkeiten nach der Bun-
des-Tierärzteordnung vom 16. September 1975 (GV. 
NRW. S.  549), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 11. November 2008 (GV. NRW. S. 732), wird 
aufgehoben.

Düsseldorf, den 15. Oktober 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2013 S. 582

822

Zweiter Nachtrag 
zur Änderung der Regelung 

der Entschädigung der ehrenamtlichen 
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 

und der von den Selbstverwaltungsorganen 
gebildeten Ausschüsse der 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Vom 17. Juli 2013

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen hat am 17. Juli 2013 auf Grund des § 13 Num-
mer 14 der Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len vom 28. November 2007 (GV. NRW. S.  621, ber. 
2008  S.  54) in Verbindung mit §  41 Absatz  1 Satz  1 – 
Viertes Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl.  I 
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), auf Vorschlag des Vorstan-
des der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 13. März 
2013 den folgenden Beschluss zum Zweiten Nachtrag zur 
Änderung der Regelung der Entschädigung der ehren-
amtlichen Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und 
der von den Selbstverwaltungsorganen gebildeten Aus-
schüsse der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 
23.  Januar 2008 (GV. NRW. S.  515), geändert durch 
1. Nachtrag vom 14. Juli 2010 (GV. NRW. S. 516), gefasst:

Die Regelung der Entschädigung der ehrenamtlichen 
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und der von den 
Selbstverwaltungsorganen gebildeten Ausschüsse der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 23. Januar 2008 
(GV. NRW. S.  515), geändert durch 1. Nachtrag vom 
14. Juli 2010 (GV. NRW. S. 516), wird wie folgt geändert:

1.   In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „62“ durch die 
Angabe „65“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Nummer  1 wird die Angabe „432“ 
durch die Angabe „520“und

 b)   in Absatz  1 Nummer  2 wird die Angabe „124“ 
durch die Angabe „130“

ersetzt.

Vorgelegt vom Vorstand

Düsseldorf, den 13. März 2013

Uwe  M e y e r i n g h

Vorsitzender

Beschlossen von der Vertreterversammlung

Münster, den 17. Juli 2013

Manfred  E i s

Vorsitzender

Genehmigung

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen am 17. Juli 2013 
beschlossene 2. Nachtrag zu den Entschädigungsrege-
lungen für die Mitglieder der Organe der Selbstverwal-
tung wird hiermit gemäß §  41 Absatz  4 Satz  3 SGB IV 
genehmigt.

Düsseldorf, den 11. September 2013

V A 4 – 3546.112

Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

F r i e d r i c h

– GV. NRW. 2013 S. 583

5. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Köln, 

Teilabschnitt Region Köln, 
im Gebiet der Stadt Bergheim

Vom 18. Oktober 2013

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 5. Juli 2013 die 5. Änderung des Regio-
nalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 
Region Köln, im Gebiet der Stadt Bergheim beschlossen 
(Kraftwerksstandort Bergheim-Niederaußem, Stadt 
Bergheim (Planung Kraftwerk BoAplus)

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln am 17. Juli 2013 – Aktenzeichen: 32/61.6.2-2.11-5 – 
gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes NRW 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. 
NRW. S. 33), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), 
der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) 
sowie dem Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Bergheim zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2986), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. 
Juli 2009 (BGBl.  I S.  2585) geändert worden ist, zu 
beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 31 vom 30. Oktober 2013584

der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des 
Re gionalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regio-
nalplans gegenüber der Bezirksregierung Köln (Regio-
nalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 18. Oktober 2013

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2013 S. 583
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